KANTON
OBWALDEN AMT FUR UMWELT UND ENERGIE

Abfallbewirtschaftung im Kanton Obwalden
Grundlagen und Stand der Umsetzung 2002

Der Kantonsratsbeschluss Uber einen Beitrag an die Gewasserschutzmassnahmen an
die Deponie Cholwald, Etappe 3, war Anlass zu einer Gesamtschau der Abfallbewirt-
schaftung im Kanton Obwalden. Die nachfolgenden Ausfuihrungen, die auf den Bericht an
den Kantonsrat basieren, zeigen die gesetzlichen Grundlagen fur die Abfallbewirtschaf-
tung und deren Umsetzung im Kanton Obwalden auf.

1 Abfallleitbild des Bundes

Zur Bewirtschaftung der Abfélle in der Schweiz erliess der Bund im Jahre 1986 das "Leit-
bild Gber die schweizerische Abfallwirtschaft" und im Jahre 1992 das "Abfallkonzept fur
die Schweiz". Das Abfallleitbild befasst sich mit politischen, naturwissenschaftlichen und
okonomischen Fragen der Behandlung der in der Schweiz anfallenden Abfélle. Es zeigt
die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Liucken in der Abfallbewirtschaftung auf. Das Ab-
fallkonzept umschreibt die Vorstellungen des Bundes fir die Behandlung der einzelnen
Abfalle. Die vier strategischen Ziele sind:

- die Vermeidung der Abfalle an der Quelle,

- die Verminderung der Schadstoffe bei der Produktion,

- die Verminderung der Abfallmenge durch verbesserte Verwertung,

- die verbesserte Behandlung der nicht verwertbaren Abfélle im Inland.

2. Das Umweltschutzgesetz

Erste Regelungen bezlglich der Behandlung des Abfalles enthielt bereits das Gewasser-
schutzgesetz von 1971. Dabei stand die Verhinderung von Gewasserverunreinigungen
durch unsachgemasse Deponien im Vordergrund. Bundes- und Kantonsbeitrage an De-
ponien und Behandlungsanlagen wurden unter diesem Gesichtspunkt gewéhrt.

Mit dem Bundesgesetz lUber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) wurde der
eigentliche Grundstein der Abfallbehandlung gelegt. Die erste Gesetzesfassung umfasste
jedoch lediglich die Pflicht zur Abfallverwertung, Unschéadlichmachung und Beseitigung,
die Aufgaben des Bundes und der Kantone sowie die Vorschriften des Bundesrates.
Durch mehrere Erganzungen des Umweltschutzgesetzes bestehen heute klare Zielvor-
stellungen in den Bereichen Vermeidung und Entsorgung von Abféllen, Abfallplanung,
Entsorgungspflicht, Finanzierung der Entsorgung sowie der Sanierung von Deponien und
anderen durch Abfélle belasteter Standorte. In insgesamt acht Verordnungen werden die
Aufgaben fir die Umsetzung festgelegt.

3. Abfallverordnungen des Bundesrates

3.1  Technische Verordnung tber Abfalle

Die Grundsatze und Strategien des Abfallleitbildes und des -konzeptes wurden zu einem
grossen Teil in der Technischen Verordnung tber Abfalle (TVA) konkretisiert. Die TVA
legt die Definition der Abfallarten fest, beauftragt die Kantone mit der Erstellung der Ab-
fallplanung, umschreibt die Verbrennungspflicht und definiert Deponietypen. Die laufen-
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den Arbeiten auf den Stufen Bund, Kantone und Gemeinden stlitzen sich auf die TVA ab.
Fur die Kantone Obwalden und Nidwalden sind dabei speziell der Bau und der Betrieb
sowie die technischen Anforderungen der Reaktordeponie zu erwahnen. Die TVA unter-
scheidet drei Deponietypen:

Inertstoffdeponie: Ablagerung von Inertstoffen und Aushub, der nicht verwertet werden
kann. Inertstoffe sind gesteinséhnliche Stoffe wie Beton, Mauersteine und Ziegel.

Reaktordeponie: dient zur Ablagerung von Schlacke aus der Verbrennung von Siedlungs-
und Bauabféllen und von Stoffen, die nicht verbrannt werden kdnnen, beispielsweise
Brandrickstédnde, Sandstrahlgut, Strassenwischgut.

Reststoffdeponie: Ablagerung von Stoffen, die keine chemische oder biologische Reakti-
on auslosen, beispielsweise verfestigte Filterasche aus Kehrichtverbrennungsanlagen
(KVA). Dieser Deponietyp ist fur den Kanton Obwalden nicht von Bedeutung.

Mit der TVA (Art.11 und 53a) legte der Bundesrat die Behandlung der Abfalle klar fest.
Die Siedlungsabfalle, der Klarschlamm, die brennbaren Anteile der Bauabfalle und ande-
re brennbare Abfalle, soweit sie nicht verwertet werden kdnnen, sind in geeigneten Anla-
gen zu verbrennen. Zulassig sind auch umweltvertragliche Behandlungen mit anderen
thermischen Verfahren. Die Ubergangsfrist legte der Bundesrat auf den 31. Dezember
1999 fest.

Anfangs des Jahres 2000 uberstieg, infolge des konjunkturellen Aufschwunges, die Ab-
fallmenge die Verbrennungskapazitaten aller KVA in der Schweiz. Das BUWAL einigte
sich zusammen mit den Umweltschutzamtern der Kantone, im Sinne einer Notstandsre-
gelung, dass weiterhin brennbare Abfélle in Deponien abgelagert werden kdnnen. Dem-
entsprechend fuhren die Zweckverbande der Kantone Obwalden und Nidwalden jene
Abfallmenge der Verbrennung zu, welche in der KVA Oftringen verbrannt werden kann.

3.2 Altlasten

Die Verordnung uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlastenverordnung,
AltlV) soll sicherstellen, dass belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schadli-
chen Einwirkungen fuihren oder fihren kdnnen. Als belastete Standorte gelten Ablage-
rungsstandorte, Betriebsstandorte und Unfallstandorte. Fur die Mitfinanzierung der Unter-
suchung, Sanierung und Uberwachung von alten Deponien fiir Siedlungsabfille erhebt
der Bund auf die heutigen Abfallablagerungen eine Abgabe. Diese stitzt sich auf die
Verordnung Uber die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) ab. Die Abgabe betragt
Fr. 15.- pro Tonne bei Reststoffdeponien und Fr. 20.- pro Tonne bei Reaktordeponien.

3.3 Spezialabfalle

Fur die Sammlung, Entgegennahme und Behandlung verschiedener Spezialabfalle er-
liess der Bundesrat verschiedene Verordnungen. In Aufz&hlung sind dies:

- Verordnung tber den Verkehr mit Sonderabfallen (VVS),

- Verordnung uber Getrédnkeverpackungen (VGV),

- Verordnung uber Hohe der vorgezogenen Entsorgungsgebuhr fir Getrankeverpackun-
gen aus Glas,

- Verordnung Uber die Rickgabe, die Ricknahme und die Entsorgung elektrischer und
elektronischer Geréte (VREG),

- Verordnung Uber die HOhe der vorgezogenen Entsorgungsgebihr fir Batterien und
Akkumulatoren.

4, Abfallarten

4.1 Siedlungsabfalle

Abfallbewirtschaftung Obwalden
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Siedlungsabfélle sind die aus Haushaltungen stammenden Abfélle sowie andere Abfélle
vergleichbarer Zusammensetzung. Abfalle aus Gewerbe und Handel, die mit den Abfallen
aus den Haushaltungen vergleichbar sind, zahlen ebenfalls zu den Siedlungsabfallen.
Zudem werden auch die Stoffe, die bei den Separatsammlungen anfallen, in der Verant-
wortung den Siedlungsabfallen gleichgesetzt. Im Vordergrund stehen dabei Glas, Papier,
Karton, Grinstoffe und auch die Materialien aus der Sperrgutabfuhr.

4.2 Spezialabfalle

Den Spezialabféallen zuzuordnen sind die Sonderabfélle geméass der VVS (z.B. Altol,
Batterien, Werkstattschlamme), Buro- und Unterhaltungselektronik sowie spezielle Indu-
strie- und Gewerbeabfélle (z.B. Kunststoffe).

4.3 Bauabfalle

Die Bauabfalle sind, gemass der TVA und auch aus wirtschaftlichen Griinden, méglichst
am Ort des Anfalles zu trennen. Mischabbruch (keine Stofftrennung bei Abbrtichen) wird
in der Bauschuttsortierung getrennt, als Recyclingmaterial wiederverwertet oder der Ent-
sorgung respektiv der Deponierung zugefuhrt. Die Mengen der Bauabfélle sind bedeu-
tend grosser als die der Siedlungsabfélle.

5. Gesetzgebung des Kantons Obwalden

Gestutzt auf das Gewasserschutzgesetz 1971 erliess der Kantonrat am 27. Februar 1976
die Vollziehungsverordnung zum Gewasserschutzgesetz (VV zum GSchG). Im Kapitel
Abfallbewirtschaftung wurden die Aufgaben des Kantons und der Gemeinden umschrie-
ben. Das Gewasserschutzgesetz wurde in der Neufassung im Jahre 1991 vom Bereich
der Abfallbewirtschaftung entlastet. Dementsprechend sieht der Regierungsrat auch vor,
dass bei der Totalrevision der kantonalen Gewasserschutzgesetzgebung ebenfalls auf
Regelungen betreffend der Abfallbewirtschaftung verzichtet wird. Die neue Gewasser-
schutzgesetzgebung ist in der Jahreszielplanung 2002 des Regierungsrates enthalten
(Nr. 25).

Der Regierungsrat erliess am 3. Juni 1985 die Ausfihrungsbestimmungen zum Bundes-
gesetz uber den Umweltschutz (AB zum USG). Sie Regeln im Grundsatz die Zustandig-
keiten des Kantons und der Gemeinden. Sinngemass wurde die Aufgabenzuteilung von
der Vollziehungsverordnung zum Gewasserschutzgesetz tibernommen. Die Aufgaben-
teilung hat sich im Laufe der Jahre gut eingespielt. Allfallige Korrekturen in der Aufga-
benteilung und der Kostentragung werden Gegenstand der neuen kantonalen Umwelt-
schutzgesetzgebung sein. Die Bearbeitung ist ebenfalls in der Jahreszielplanung 2002
des Regierungsrates vorgesehen (Nr. 25).

6. Zustandigkeiten

6.1 Grundsatz

Die Bundesgesetzgebung umschreibt die Aufgaben des Bundes und der Kantone. Die
Delegation von Aufgaben an die Gemeinden liegt im Kompetenzbereich des Kantons. In
der Vollziehungsverordnung zum GSchG und den Ausfiihrungsbestimmungen zum USG
wurden die Aufgaben zwischen dem Kanton und den Gemeinden festgelegt. Einzelne
Bereiche werden durch private Firmen und Organisationen bearbeitet.

6.2 Kanton

Im planerischen Bereich ist der Kanton fiir die Abfallplanung, das Abfallverzeichnis und
das Deponiekonzept verantwortlich. Dieser Aufgabe ist der Regierungsrat mit dem Erlass
der Abfallplanung mit Deponiekonzept vom 29. April 1997 nachgekommen. Im Bereiche
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der Altlasten hat der Kanton den Verdachtsflachenkataster zu erstellen und daraus die
erforderlichen Abklarungs-, Uberwachungs- und Sanierungsarbeiten zu verfiigen. Der
Kataster der belasteten Standorte ist bis Ende 2003 abzuschliessen. Infolge der finan-
ziellen Prioritatensetzung wurde mit den Erhebungsarbeiten noch nicht begonnen.

Das Amt fur Umwelt und Energie hat den gesamten Bereich der Spezialabfélle und der
Bauabfélle im Kanton zu koordinieren. Bei den Spezialabféllen sind die Sonderabfélle
gemass VVS, die Elektronikabfalle, die Giftsammlung sowie die entsprechenden Informa-
tionen und Beratungen im Vordergrund. Der Bereich der Bauabfalle umfasst das Mulden-
konzept, die Bauschuttsortieranlagen sowie die Bewilligung und die Kontrolle der Inert-
stoffdeponien.

6.3 Gemeinden

Die Gemeinden errichten und betreiben die 6ffentlichen Abfalldeponien und/oder Abfall-
beseitigungsanlagen sowie den Kehrichtsammeldienst (Art.17 ff VV zum GSchG). Zudem
haben sie Sammelstellen fur wassergefahrdende Stoffe einzurichten (Alt6l). Mit den AB
zum USG wurden sie auch verpflichtet Abfélle zu entsorgen, deren Verursacher nicht
ermittelt werden kann oder deren Verursacher ihre Pflichten nicht erfillen. Um die Ab-
fallmenge zu vermindern, betreiben sie auch offentliche Sammelstellen fir Glas, Karton
und Weissblech.

Die Einwohner- und Bezirksgemeinden des Kantons haben die Aufgaben der Sammlung
und Entsorgung der Siedlungsabfalle wie auch den Bau- und Betrieb der Abwasseranla-
gen im Sarneraatal weitgehend dem Entsorgungs Zweckverband Obwalden (EZV OW)
Ubertragen. Der Verband entstand im Jahre 2000 aus den vormaligen Verbanden Zweck-
verband Kehrichtbeseitigung Obwalden und dem Zweckverband Abwasserreinigung Sar-
neraatal.

Die Griunabfélle, die in Haus und Garten anfallen, werden heute zusammen mit dem
Siedlungsabfall gesammelt. Diese biologisch abbaubaren Stoffe werden dadurch teils in
der Deponie abgelagert und andernteils der Verbrennung in der KVA Oftringen zugefuhrt.
Um Deponie- und Verbrennungsvolumen besser zu nutzen, sind die Grinabfalle zu kom-
postieren und in den natirlichen Kreislauf zurtickzufiihren. Der EZV OW hat die Samm-
lung und Kompostierung der Griinabfélle im November 2001 mit Eingabefrist Ende Fe-
bruar 2002 o6ffentlich ausgeschrieben. Es wurden sieben Offerten eingereicht. Der Ver-
band sieht vor, dass ab Frihling 2002 die Grunabfalle separat verwertet werden.

Fur Bau und Betrieb der Deponie Cholwald haben der Kehrichtverwertungs-Verband
Nidwalden und der Entsorgungs Zweckverband Obwalden im Jahre 1997 einen Zusam-
menarbeitsvertrag abgeschlossen. Am 07. November 2000 haben die Verbande der bei-
den Kantone mit der Entsorgungsregion Zofingen (ERZO) einen Vertrag Uber die Ver-
brennung der Siedlungsabfalle aus den beiden Kantonen unterzeichnet. Der Vertrag wur-
de Uber die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen, d.h. bis zum 31. Dezember 2015. Ohne
Kindigung wird er jeweils um zwei Jahre verlangert. Seit dem 01. Januar 2001 wird ein
Drittel der Kehrichtmenge in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Oftringen verbrannt.
Sobald es die Kapazitaten der KVA Oftringen erlauben , wird die gesamte Menge nach
Oftringen geliefert. In der Zwischenzeit wird, trotz dem Ablagerungsverbot fur brennbare
Abfalle, weiterhin zwei Drittel der Abfallmenge in der Deponie Cholwald abgelagert.

In den Abwasserreinigungsanlagen im Kanton Obwalden fallen jahrlich rund 2'200 Ton-
nen entwasserter Klarschlamm an (Trockengehalt 27%). Mit der Okologisierung der
Landwirtschaft kann der Klarschlamm nicht mehr in der Landwirtschaft oder artverwand-
ten Bereichen verwertet werden. Die ARA-Betreiber der Kantone Obwalden und Nidwal-
den haben daher am 03. Januar 2000 mit dem Gemeindeverband fir Abwasserbeseiti-
gung Region Luzern (GALU) einen Vertrag uber die Verbrennung des Klarschlammes
abgeschlossen. Der Vertrag garantiert die Abnahme der gesamten Klarschlammmenge
ab dem 01. Januar 2003. Er dauert bis zum 01. Januar 2010 und enthéalt eine Verlange-
rungsmaoglichkeit. Durch diesen Vertrag wird in der Deponie Cholwald kein Klarschlamm
mehr abgelagert. Die Verbande kommen damit dem Ablagerungsverbot in Reaktordepo-
nien nach, das fur den Klarschlamm gilt.

Abfallbewirtschaftung Obwalden



6.4 Private Unternehmen

Die Trennung, Sortierung, Verwertung und Ablagerung der Bauabfélle erfolgt auf privat-
wirtschaftlicher Basis. Die Trennung der Bauabfélle hat, gemass der TVA, bereits weitge-
hend auf der Baustelle zu erfolgen. Die Bauschuttsortierung und der Betrieb von Bau-
schuttsortieranlagen werden durch private Unternehmen betrieben. Ebenso liegen der
Bau und Betrieb der Inertstoffdeponien und Inertstoffdeponien fiir sauberen Aushub in
privater Hand. Der Kanton hat fur den gesamtem Kreislauf der Bauabfalle die notwendi-
gen Rahmenbedingungen zu setzen.

Die Sammlung und Behandlung der Spezialabfélle erfolgt im Grundsatz auf ebenfalls
privatwirtschaftlicher Basis. Da die Entsorgung der Unterhaltungselektronik erst ab dem
01. Januar 2002 geregelt wurde, ist die Logistik noch nicht flachendeckend aufgebaut.
Beispielsweise ist die Entsorgung der Buro- und Unterhaltungselektronik tiber Sammel-
stellen gesamtschweizerisch organisiert. Finanziert wird die Verwertung mit der vorgezo-
genen Entsorgungsgebtihr, die durch die SWICO (Schweizerischer Wirtschaftsverband
der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik) koordiniert wird. Zudem
bestehen im Kanton Entsorgungsbetriebe, die, gestiitzt auf Bewilligungen des Kantons,
Spezialabfalle entgegennehmen und der Entsorgung zufiihren.

7. Finanzierung

7.1 Grundsatz

Gemass Art. 32 USG tragen grundséatzlich die Verursacher der Abfalle die Kosten der
Entsorgung. Die Entsorgung der Siedlungsabfalle ist durch kostendeckende Gebuhren
oder andere Abgaben den Verursachern zu uberbinden (Art. 32a USG). Der Bundesrat
kann zur Entsorgung spezieller Produkte eine vorgezogene Entsorgungsgebuhr einfuh-
ren. Diese hat er fur die Glasflaschen eingefiihrt. Bei den elektrischen Unterhaltungs- und
Burogeraten erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Zur Mitfinanzierung der Altlastensanierung
erhebt der Bund, gestutzt auf Art. 32d USG und der VASA, eine Abgabe auf die in Reak-
tordeponien abgelagerte Abfallmenge. Der Bund gewahrt im Gegenzug den Kantonen
Abgeltungen an die Sanierung von Altlasten auf denen zu einem wesentlichen Teil Sied-
lungsabfalle abgelagert wurden. Bedingung ist jedoch, dass auf die Altlast nach dem 1.
Februar 1996 keine Abfalle mehr gelangt sind. Der im Kanton Obwalden wahrscheinlich-
ste Schadenfall ist die Deponie Cholwald. Nachdem jedoch bis heute unbehandelte Ab-
falle abgelagert werden, kann der Bund an eine, jedoch eher unwahrscheinliche Sanie-
rung, keine Beitrage ausrichten.

7.2 Subventionen

Fur die Massnahmen im Abfallbereich nach dem USG werden keine Subventionen aus-
gerichtet. Gestutzt auf Art. 61 und 62 GSchG richtete der Bund finanziell schwachen und
mittelstarken Kantonen an Gewasserschutzmassnahmen bei Abfalldeponien Abgeltungen
aus. Mit der Anderung des GSchG im Jahre 1996 wurde diese Beitragsmdglichkeit des
Bundes fallen gelassen. Nachdem die Einreichung des Subventionsgesuches fiur die
Etappe 3 der Deponie Cholwald vor dieser Anderung erfolgte, stehen den Kantonen noch
die entsprechenden Abgeltungen des Bundes zu.

Die Kantonsbeitrdge an Gewasserschutzmassnahmen, und daher an Gewasserschutz-
massnahmen bei Deponien, werden geméass dem Landsgemeindebeschluss vom 25.
April 1982 und Art. 29 Abs. 2 der VV zum GSchG, Fassung vom 01. Juli 1982, ausge-
richtet. Der Gesamtbetrag von Bund und Kanton betréagt acht Finftel der Anséatze geméass
Artikel 39 der eidgendssischen Allgemeinen Gewasserschutzverordnung (AGSchV), Fas-
sung vom 19.Juni 1972. Diese Formulierung ergab sich durch die mehrmalige Anderung
der Subventionsanséatze in dieser Verordnung. Der Kanton glich die Subventionsausfélle
des Bundes durch einen erhfhten Kantonsbeitrag aus. Dies war gerechtfertigt, da der
Kanton aus finanziellen Uberlegungen beim Bau der Abwasseranlagen auf die Priorita-
tensetzung Einfluss nahm.

Abfallbewirtschaftung Obwalden
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7.3 Kostentragung

Bereits die VV zum GSchG halt in Art. 20 fest, dass die Gemeinden fliir den Betrieb der
offentlichen Abfalldeponien, Abfallbeseitigungs- oder Wiederverwertungsanlagen sowie
den Kehrichtsammeldienst von den Verursachern Gebiihren verlangen. Die Gebihren
sind gemass Art. 32a kostendeckend und verursachergerecht anzusetzen. Fir die verur-
sachergerechte Finanzierung gibt es verschiedenste Modelle. Das BUWAL hat dazu
Richtlinien herausgegeben. Den Vorgaben nachgekommen wird mit der Gewichtsgebuhr
(Wagung der gebrachten Menge) oder der Sackgebihr (Volumengebuhr). Da der Ver-
band die Verbrennung des Abfalls in Franken pro Gewicht bezahlen muss, ist die Ge-
wichtsgebiihr angemessener. Die Haushalts- oder Personengebiihr stellt eine Uber-
gangslosung dar. Der EZV OW pruft die verschiedenen Verrechnungsvarianten. Er fuhrte
vom November 2001 bis Januar 2002 in Sarnen und Kerns einen Pilotversuch mit dem
Bringsystem und Presscontainern mit integrierter Wagung durch. Die Auswertung des
Versuches, im speziellen die Akzeptanz in der Bevélkerung, ist im Gange. Es ist vorge-
sehen, dass die Kantone Obwalden und Nidwalden die gleichen Systeme zu demselben
Zeitpunkt einfihren.

8. Deponie Cholwald

8.1 Entwicklung

Aus der Giselgrube der Gemeinde Ennetmoos entstand Ende der 1960er Jahre die erste
Etappe der Deponie Cholwald fir die Gemeinden des Kantons Nidwalden. Im Jahre 1973
beteiligte sich auch der Zweckverband Kehrichtbeseitigung Obwalden an der Deponie.
Ab diesem Zeitpunkt wurden die ungeordneten Guselablagerungen in den Gemeinden
geschlossen. Bis zum Abschluss der Deponie im Jahre 1986 wurden insgesamt 450'000
m® Abfall abgelagert. Bei der Deponie 1 wurde keine Untergrundabdichtung eingebaut.
Zum Schutze der Gewasser gegen Verunreinigungen erfolgte der Bau der Deponie 2
nach den neuen Erkenntnissen der Deponietechnik. Der Untergrund wurde mit einer mi-
neralischen Abdichtung und einer Schutzfolie abgedichtet. Fir die Aufbereitung des an-
fallenden Sickerwassers erstellten die Verbande eine Ableitung zur Abwasserreinigungs-
anlage Sarneraatal. In der Betriebsphase 1986 bis 1997 wurden 360'000 m® Siedlungs-
und Bauabfélle abgelagert. In der Etappe 3 der Deponie Cholwald begann man im Mai
1997 mit der geordneten Ablagerung des Abfalles aus den beiden Kantonen und der
Gemeinde Seelisberg. Das Volumen der Etappe 3 betragt rund 250'000 m* Durch das
Ablagerungsverbot gemass der TVA hat im Jahre 2001 die abgelagerte Menge abge-
nommen. Der Zeitpunkt zu welchem die Deponie gefullt ist, hangt von den zur Verfigung
stehenden Kapazitaten in der KVA Oftringen ab. Die Verbéande sind bestrebt, einen Teil
des Volumens fur Abfélle, die sich nicht zur Verbrennung eignen, offen zu halten.

8.2 Zukunft

Die beiden Zweckverbande haben die Vorbereitungsarbeiten fur Planung und Bau der
Etappe 4 der Deponie Cholwald in die Wege geleitet. Es kann mit einem Volumen von
iiber 400'000 m® gerechnet werden. Entsprechend dem Ablagerungsverbot nach der TVA
werden die erforderlichen Bewilligungen des Bundes (Rodungsbewilligung, Natur- und
Landschaftsschutz: BLN-Gebiet) die Auflage enthalten, dass keine unbehandelten Abfalle
abgelagert werden durfen. Trotzdem hat die Deponie fir beide Kantone eine grosse Be-
deutung fur die Beseitigung von Stoffen, die sich nicht zur Verbrennung eignen und al-
lenfalls fur Schlacke aus der Abfallverbrennung. Mit dem heutigen Stand der Gewasser-
und Umweltschutzgesetzgebung kann der Bund keine Abgeltungen an neue Deponien
ausrichten. Da die kantonale Gesetzgebung Kantonsbeitrége an die Leistungen des Bun-
des knupft, entfallt auch eine allfallige finanzielle Beteiligung des Kantons an der Etappe
4.

9. Koordination in der Zentralschweiz und Aargau

Abfallbewirtschaftung Obwalden
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Die Abfallplanung des Kantons Obwalden zeigt auf, dass bei der Abfallbewirtschaftung
der Kanton auf die Zusammenarbeit mit den umliegenden Kantonen angewiesen ist. Die
Behandlung der Siedlungsabfélle, des Klarschlammes, von Altholz, der Sonder- und
Spezialabfalle und dergleichen erfolgt in Anlagen ausserhalb des Kantons. Im Auftrag der
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (ZUDK) erarbeiten die Amter fir
Umweltschutz des Kantons Aargau und der Zentralschweizer Kantone den Bericht "Ko-
ordinierte Nutzung der Abfallanlagen 2001 - 2015". Er dient als Grundlage fir die koordi-
nierte Nutzung der bestehenden und zu bauenden Abfallanlagen in den sieben Kanto-
nen.

Die Auswirkungen fur den Kanton Obwalden kénnen wie folgt zusammengefasst werden:
Die brennbaren Abfalle werden, entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag, in der KVA
Oftringen behandelt. Die daraus anfallende Schlacke soll in der Deponie Eielen im Kan-
ton Uri abgelagert werden. Nicht zur Verbrennung geeignete Stoffe (z.B. Strassen-
wischgut, Brandabraum, verschmutzte Erde) sollen aus einem grésseren Einzugsgebiet
in der Deponie Cholwald (Etappe 4) abgelagert werden. Bauabfalle, Inertstoffe und Aus-
hub sind auch in Zukunft innerhalb des Kantons zu behandeln und zu verwerten.

Der Regierungsrat hat den Bericht am 19. Marz 2002 zur Kenntnis genommen und als
raumplanerische Grundlage im Sinne von Art. 4 Bst. ¢ verabschiedet. Nachdem die Um-
setzung weitgehend im Kompetenzbereich der Gemeinden, des Zweckverbandes und der
Privatwirtschaft liegt, beauftragte er das Planungs- und Umweltdepartement, die Betei-
ligten anzuhalten, die Abfallbelange im Sinne des Berichtes zu bearbeiten.

10. Wertung und Ausblick

Mit dem vorliegenden Antrag fur einen Kantonsbeitrag wird die finanzielle Beteiligung des
Kantons und des Bundes abgeschlossen. In Zukunft haben die Gemeinden die Kosten fir
die Entsorgung der Siedlungsabfélle voll zu tUbernehmen. Geméass dem USG sind sie
jedoch verpflichtet kostendeckende Gebiihren zu erheben.

Mit den Vertragsabschlissen fir die Verbrennung des Siedlungsabfalles und des Klar-
schlammes konnte der Entsorgungs Zweckverband Obwalden mittelfristig die Entsorgung
fur den Kanton Obwalden sicherstellen. Die Vertrage stellen auch eine markante Wei-
chenstellung in der Abfallbewirtschaftung des Kantons dar, die der Abfallplanung des
Regierungsrates Folge leistet. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Zentral-
schweizer Kantonen wie auch dem Kanton Aargau, aber auch unter den Zweckverban-
den in den sieben Kantonen, entstand eine sinnvolle grossrdumige Entsorgungsregion,
die auch von Bundesseite anerkannt ist. Mit dem Bau der Deponie Cholwald, Etappe 4,
die als Reaktordeponie der Region zur Verfiigung steht, kbnnen die Kantone Obwalden
und Nidwalden in diesem Verbund einen Beitrag leisten und nicht nur als Abgeber von
Abfall auftreten. Zudem konnen die grossen Investitionen der Bauwerke der Deponie, die
auch fur weitere Etappen genigen, anteilmassig Uber die Etappe 4 abgeschrieben wer-
den. Im Vordergrund stehen dabei die Entwasserungsleitungen, Schachtbauwerk, Werk-
leitungstunnel, Sickerwasserableitung und Betriebsanlagen.

Die Abfallbewirtschaftung ist fur Kanton und Gemeinden ein Dauerthema. Auf die
Schwankungen der Abfallmenge, die Veranderungen der Abfallstrome und die Verande-
rungen der Behandlungskapazitdten muss jeweils unverzuglich reagiert werden. Mit der
laufenden Arbeiten fur die Einfihrung der verursachergerechten Gebihren und die Kom-
postierung der Griinabfalle und der Verwertung des Kompostes werden weitere konkrete
Ziele in der Umsetzung des gesamtschweizerischen Abfallkonzeptes erreicht. Die Koor-
dination zur Schaffung von Inertstoffdeponien, fur Inertstoffe wie auch Aushubmaterial, in
Abstimmung mit der Landwirtschaft, der Raumplanung sowie dem Natur- und Land-
schaftsschutz ist eine dauernde komplexe Herausforderung fur die Behorden des Kan-
tons und der Gemeinden.

Sarnen, 04. Juni 2002

Abfallbewirtschaftung Obwalden



	Abfallbewirtschaftung im Kanton Obwalden�Grundlagen und Stand der Umsetzung 2002
	1	Abfallleitbild des Bundes
	2.	Das Umweltschutzgesetz
	3.	Abfallverordnungen des Bundesrates
	4.	Abfallarten
	5.	Gesetzgebung des Kantons Obwalden
	6.	Zuständigkeiten
	7.	Finanzierung
	8.	Deponie Cholwald
	9.	Koordination in der Zentralschweiz und Aargau
	10.	Wertung und Ausblick


